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(240 S.) Herder, Freiburg. .
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Dichters Werden. Bekenntnisfe unserer Schriftsteller. Herausgeg.
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(154 S.) Deichert, Leipzig· 5,��.
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bruck. 2,l0.

Luux: Der hl. Kolumban. so. (XVI, 290 S.) �19. Herder, Frei-
burg. 6,80.

Mefchler: Leitgedanken kathol. Erziehung. 4. u. 5. Aufl. 8o. (Vlll,
154 S.) �19. Herder, Freiburg. 3,60.

Mefthlcr, S. .J.: Zum Charakterbild Jesu. 4. u. 5. Aufl. 8o. (X,
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tnütterlichen Stillpflicht. 2. Aufl. 120. (VIll,152 S.) �19.
Herder, Freiburg. 2,�.

Puntig-uns, P. Anton, S. .J.: Der selige Hing:-in,-; des groben
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Wien.
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l6o. (Xll, 132 S.) �l9. G. J. Manz, Regensburg. 2,�.
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Rol1tmi·1ller: Jesus der barmherzige Samariter für unser kriegs-
wundes Volk. Sieben Fasten- und eine Osterpredigt. (80 S.)
�19. Fr. Pustet, Regensburg. 2,�.

Rücker, J.: Heiligenlegende. 9. verm. Aufl. (56 S.) �19. Ader-
holz, Breslau.

Rundfchreibeu unseres heiligsten Vaters Leo XI1l. über die Arbeiter-
frage. (l5. Mai 189l: Rerum n0varum.) Latein. u. deutscher
Text. (81 S.) He-rder, Freiburg. 3,��.

Schqrm1gl, A., Dr.: Das neue kirchliche Gesetzbuch. Eine Einführung
mit besonderer Berücksichtigung des bat)erischen Rechtes. 2. Aufl.
(l42 S.) gr. 80. �18. München, Regensburg. G. J. Manz.
2,50.

Schmidliu, Dr., Uuiverf.«Prof.: Die christliche Weltmifsion im Welt-
krieg. L. Aufl. (152 S.). gr. 8. M.-Gladbach. �l8. Volks-
vereins-Verlag. 4,50.

Schmitt, Jakob, Dr., weil· Domkapitular zu Freiburg i. B.: Des
Priesters Heiligung. Erwägungen für Seelforger. Herausgeg.
von Dr. Burger, Stadtpfarrer in Freiburg. (IX, 346 S.) 8o.
Freiburg i. B. �l8. Herdersche Verlagshandluug. 6,50, kart. 7,50.

Schycpfer·, Prof. Dr. Aem.: Monarchie oder Republik? Freimaurerei
und Kirche über die Staatsform. (64 S.) 8o. �l9. München,
Tyrolia. 1,80.

sel1reil)e1·, Geer-g, o. is. Prof. an der Univers. Münster: Mutter
und Kind in der Kultur der Kirche. (XX, 160 S. Mit
2 Bildern) gr. 8o. F�reil)urg i. B. �l8. Herdersel1e Ver�
lagsl1andlung. 6,�.

se-l1ulte, Adalbert, Dr. tl1eol., Prot·.: Gkrieehisei1-Deutsel1es
Wörterbuel1 zum Neuen �l�estamente. (456 S.) 8o. 18.
Liml)urg a. L. Gebt-. Stoffen. «

SeidettlIerger, Direktor Dr.: Otto Willmann. Eine Festgabe zu
feinem 80. Geburtstag. . (Frantf. Zeitgem. Broschüren. Bd. 38
Heft 6.) (29 S.) �19. Breer u.Thiemann. Hamm-Westfalen. 0,50.

Sommers, Paul, Prof.: Um den Lehrstuhl Christi geschart. Sonntags-
predigten für die heranwachsende, insbes. die studierende Jugend.
(VllI,29s S.) 8o. Paderborn. �l8. ·Ferd.Schöningh. 5,50.

Spengler, Wilhelm: Sechs aus einem Dorf. Neue Kriegserlebnisse.
(Vlll, 204 S.) 8o. Freiburg i. B. �19. Herderfche Verlags-
handlung. Kart. 3,80.

Svensfon, J-on: Aus Jsland. Erlebnisse und Erinnerungen. (IV,
84 S.) so. Freiburg i. B. �l8. Herdersche Berlagshandlung.
1--�- kCVk« l-50- (Fortfetzung folgt.)

Alle hier angezeigten Werte liefert zu Origiualnreifen
mit 10 Of» Teuerungszuschlag
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Neuere deutsche Ausgaben des Alten Testament-
oder einzelner Teile desselben.

Von Prof. Dr. Joh. Nikel.

(Schl1Iß-)

til. Die geschi(htlichen Bücher.
1. Der Pentate.uch-. Wir besitzen aus neuerer Zeit

mehrere katholische deutsche Kommentare zur (C3en.esis;
dieselben enthalten jedoch zumeist keine deutsche Über-
setzung des Textes. De·r Kommentar von Ta·ppehorn
(Erklärung der Genesis, Paderborn bei Ferd. Schöningh
1888) bietet den Vulgatatext, der von G. Hoberg (Die
Genesis nach dem -Literalsinn erklärt, 1. Aufl. 1899,
2. Aufl. 1908, Freiburg i. Br. bei Herder) enthält den
l)ebräischen Text nach eigene-r Bearbeitung und den
Vul-gatatext. Dasselbe ist bei dem Kommentar von
Bernhard Neteler der Fall (Das Buch der Genesis,
der Vulgata und des hebräischen Textes, Münster 1905).
Nur der neueste Kommentar von P. Ce«sla us Dier 0. P.
(Die Genesis, ·übersetz.t und erklärt, Paderborn bei Ferd.
Schöningh» 1914) bietet eine deutsche 1"Iberse-tzung.

Zum Buche Exodus· b-esitzen wir nur einen
deutschen kathsolisch«en Kommentar, nä1nlich von Dr.
Johann Weiß, Professor in Graz (Das Buch Exodus,
ü"bersetz»t und erklärt, Graz und Wien, Buchh-andlun.g
Styria 1911). Das Buch enthält eine deutsche Über-
setz.ung nach dem Grundtexte.

Zu den Büchern Levitikus, Numeri, Deuterono--
mium und Josua sowie zum Rich.terbuch besitzen wir
zurzeit keine deutschen kath-olisch-en Kommentare.

Die Bü-cher S»a.m«u-el bearbeitete für den von
Bernard -Schäfer h-erausgesg-ebenen ,,Kurzgefaßte-n
wissen·schaftlichxen Comme«ntar zu der hl. Schrift des
Alten Testaments« P. Nivard Schlögl 0. Cist. (Die
Bücher Samuels oder erstes und zweites Buch- der
Könige üb-ersetz-t und erklärt, Wien 1904). Dieses Buch

enthält, idem Plan der S-erie entspreche-nd, zwei deutsche
1"lber«fetz-ungen, eine nach der Vulgata und eine nach
dem Grun.dtexte. Eine weitere Erklärung der«Biicher
Samuel, verbunden mit einer deutschen l·1bersetznng
nach dem Grundtexte, befindet sichi unter der Presse;
sie rührt her von Professor Alph-ons Schulz in
Braunsb-erg un-d wird den 8. Band des ,,Exegetischen
Handbuchs zum Alten Testament« (herausgegeben von
J. Nikel) bilden.

In derselben Serie ist als 9. Band (in 2 Hälften)
der Kommentar zu den Büchern der Kön.ig;e von
Prof. Sanda in Leitmeritz erschienen (Münster i. W.
bei Aschendorff1"911). Für das von Be-rnard Schäfer
herausgegebene Kommentarwerk b-earbeitete P. Nivard
Schlösgl 0. Cist. die Büch»er der Könige und der
Chronik in einem Bande, Wien 1912). Auch dieser
Kommentar enthält zwei deutsche Ub-ersetzunge«n. Die
Bücher der Chronik bearbeitete fern-er Bernard Ne-
teler in einem besonderen Kommentar (Die Bücher
der biblische«n Chronik übersetzt, Münster i. W. be·i
Coppenrath 1873).

Von demselben Autor stammt ein Kommentar zu
den Büchern Esdras-, Nehemias und Esther (Die
Bücher Esdras, Neh-emias und Esther übersetzt, Münster
i. W. bei Coppenrath 1877). Zum Buche Esther hat
einen deutschen Kommentar Anton Schiolz verfaßt
(Kommentar über das Buch Esther mit seinen Zusätzen
und Susanna, Würzburg bei Leb Woerl 1892). Dieses
Werk enthält ab-er keine deutsche Ubersetzung. Für die-
von B. Schäfer herausgegebene Serie wurden« die
Bücher Esdras, Nehemias� und Esther von -M. Seis en-
oei:«ger bearbeitet (Wien 1901). · "

Zum Buche Tod-ins besitz.en wir aus neuerer Zeit
zwei deutsche kath·olisch-e Kommentare, einen von Cons-
stantin Gutberlet (Kommentar zum Buche Tobias,
1877) und einen von A«n to n Scholz (Comme·ntar zum



Buche Tobias, Würzburg bei Leo Woerl 1889); das
letztere Buch enthält keine deutsch-e Üb-ersetzung, dafür
aber mehrere griechische Textrezensionen und den
Vulgatatext.

Zum Buche Judith fch«rieb im Jahre 1887 Anton
Scholz einen deutschen Kommentar (Kommentar zum
Buche Judith, Würzb-urg bei Leo Woerl); dieses
Buch enthält keine deutsche 1"·1bersetzung.

Zu den Makkabüerln"ichcrn existiert zurzeit kein
deutscher katholischer Kommentar; es wird aber bald
ein sol«cher zum- ersten Makkabäerbuche in den »Alt-
testamentlichen Abhandlungen« (herausg. v. J. Nikel)
erscheinen; der Verfasser desselben ist der unermüdlich-e
Constantin Gutberlet.

lv. Die prophetischen Bücher.
Das Buch Jesajas hat in den letzten Dezennien

mehrere katholische deutsch2e Bearbeiter gefunden.
Zunächst ist der Kommentar von Peter Schegkg zu
nennen (Der Prophet Jsaias, üb-ersetzt und erlärt,
2 Teile, München b-ei J· J. Lentner 1850); die
deutsche Übersetzung ist hier nach dem Grundtext ge-
fertigt. Auf diesen Kommentar folgten diejenigen von
A. Rohling (D-er Prophet Jesaia, üb�er"setzt und er-
klärt, Münster 1872) und Bernard Neteler (Das
Buch Jsaias, aus dem Urtext übersetzt und mit Be-
rücksichtigung seiner Gliederung und der auf seinen
Jnhalt sich beziehenden assyrisch·en Urkunden -erklärt,
Münster 1876). Einen neuen, sehr empfehlenswerten
Kommentar, der besonders für ho1niletische Zwecke sehr
brauchbar ist, schirieb dann P. Joseph Knaben-
b"auer S. J. (Erklärung des Propheten Jsaias, Frei-
burg i. Br. 1881); die Übersetzung schließt sich an
die Vulg-ata an; doch sind die Abweiichungen des
hebräischen Textes angemerkt und erläutert.

Das Buch Jer-emias ist von zwei deutschen katho-
lischen Exegeten "b«earb-eitet worden, zuerst von Anton
Scholz (Commentar zum Buche des Propheten Jere-
mias, Würzburg bei Leo Woerl 1880, mit deutscher
l.Ibsersetzu11-g)- dann von P. Leo Adalbert Schnee-
dorfer O. Cist. (Der Prophet Jeremias, erklärt,
1881). Der letztgenannte Autor lieferte auch einen
K ntar u den Kla eliedern D"e Kla elieder
JTTcI:i?ä, erklärt, 1876). SEhneedorfer( gab dann; später
noch in der von Bernard Schäfer h-erausgeg«eb-enen
Serie einen Kommentar zum Buche- Jeremias, d-en
Klageli-edsern und Baruch heraus (Jeremias, Klage-
lie-der und Baruch erklärt, Wien 1903). Ein älte·re.r
Kommentar zum Buche Baruch stammt von F«r. Hein-
rich Reusch« (Erklärung des Buches Baruch, Freiburg
i. Br. 1853); dieses Buch enthält keine deutsch.e Über-
setzun-g.

Zum Propheten Ezechiel lieferte Dr. Peter
Schmalzl -einen deutschen Kommentar, welcher in
der von Bernard S»chäfer herausgegeb-enen Serie er-
schienen ist und daher eb-enfalls zwei deutsche Über-
sestzungen bietet (Wien 1901).

Jn derselben Serie erschien auchx der Kommentar
zum Buche Daniel von Paul Rießler (Wien 1902).
Zu demselben Buche besitze«n wir ferner noch» den mit
einer Ubersetzung verbundenen Kommentar von August
Rohling (Das Buch des Propheten Daniel übersetzt
und erklärt, Mainz bei Kirchheim 1876).
s Zu den kleinen Propheten haben wir ein-en älteren
Kommentar von Peter Sch egg (Die kleinen Propheten,
übersetzt und erklärt, 2 Teile, Regensburg bei Manz
1854), und einen neueren von Paul Rießler (Die
kleinen Propheten oder das Zwölfprophetenbuch nach
dem Urtext übersetzt und erklärt, Rottenburg bei Wilh.
Bader 1911); dieser Kommentar enthält auch eine
deutsche 1··lbersetzung, in welcher die ursprünglichen
Bestandteile des Textes vor den angeblichen späteren
Zusätzen durch besonderen Druck unterschieden sind.

Zahlreicher sind die Kommentare zu einzelnen der
kleinen Propheten. Zu nennen sind aus neuerer« Zeit
folgende Werke: Anton Scholz, Kommentar zum
Buche des Propheten Ho-scas", Würzburg 1882, bei
Leo Woerl; Anton Scholz, Kommentar zum Buche
des Propheten Jo-el, Würzburg 1883 bei Leo Woerl;
K. Hartung, Der Prophet Amois, nach dem Grund-
texte erklärt, Bibl. Studien I1. Band 4. Heft, Frei-
burg i. Br. bei Herder; Johann Fischer, Die Pro-
pheten Obadja, Joel, Amos, Hosen, Regensburg 1.909;
Dr. Johannes,.Kommentar zu der Weissagung des
-Propheten«Ol1sadja, Würzburg 1885; Norbert Peters,
Die Prophetien Obadjah·�s, Paderborn 1892; Joh.
Theis, Die Weissagung des Abdias, Trier, Paulinus-
Druekerei 1917.

Das Recht der Familie, der Kirche und des Staates
an der Volksschule nach katholischen Grundsiitzen.

Von Dr. theo1. Emil Schramek.

(Fortsetzung.)
Daß die Ve-rdrängung der Muttersprache aus

der Volkss-chule, ja sogar aus dem Religions-
unterrichte, nach katholischer Auffassung ein bitteres
Unrecht ist, kommt u. a. in der Enzyklika vom 21. No-
vomb-er 1873 zum "Ausdruck, in welcher Pius 1X. neben
der Vertrei"bung der Orden, Eliminierung der Kirche
aus der Schule, Schließung der Seminare, Be-
hinderung der freien Predigt usw. au-chs den Umstand
beklagt, daß ,,elementa religi0sae institutionis in
nonnu1lis regni partibus materna lingua tradi pro�
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hibentur««. Die katholische Moraltheologie und Päda-
gogik lehren einstimmig, daß das Kind aus seiner
Nationalität nich«t losgelöst werden soll"1). Eathrein
sagt z. B. : »Es ist eine Rech«tsverl.«tzung, wenn Rußland
und Preußen den Polen durch gewaltsame Mittel die
Nationalsprache zu rauben suchen, indem sie dieselbe
sogar aus den Volksschulen, ja selbst aus dem Re-
li-giosnsunterricht verbannen und die polnischen Kinder
mit Schlägen zwingen wollen, den deutschen Kate-
chis1nus zu lernen und deutsch zu beten«2). Und der
berühmte Pädagoge Willmann schrcibt im neuesten
Lexikon der Pädagogik: »Die Muttersprache eines
Volkes aus den Schulen verbannen ist unchristlich und
inhuman und verstößt zudem gegen die Prinzipien,
die gerade die neuere Didaktik aufgestellt hat«3).

Bekanntlich hat unlängst Papst Benedikt XV. zu
dem kanadischen Sprachenkampf Stellung genommen.
Am 8. September 1916 richtete er in dieser Angelegen-
heit ein Rundschreiben an die Erzbischöfe und Bischöfe
Kanadas und traf darin folgende Entscheidung:
,,Nie1nand wird leugnen, daß die Regierung von
Ontario � das ist die Provinz, wo der Streit be-
sonders heftig ist, � im Rech-te« ist, wenn sie die
englische Sprache, die diejenige der Provinz ist, für
die Schulen vorschreibt. . . . Andererseits kann man
den französische"n Kanadiern in dieser Provinz den
Anspruch nich"t streitig machen, daß in den Schulen,
in denen ihre Kinder in gewisser Anzahl vertreten
sind, auchi die französische Sprache, freilich in an-
gemessener Weise, gelehrt werde, und man kann ihnen
gewiß keinen Vorwurf daraus machen, daß sie das
verteidigen, was ihnen so sehr am Herzen liegt.«
-� So e«ntscheidet Rom, die staatlichen Rechtes an-
erkennend, aber gleich-zeitig die Re«chte der Familie
betonend und sch-ützen«d.

Das Recht der Kirche.
Wie das Kind» durch die natürliche Geburt eine

unabänderliche Zugehörigkeit zur Familie erlangt, so
erwirbt es durch die übernatürliche Wiedergeburt der
Taufe eine unwiderrufliche Mitgliedschaft der Kirche.
Mit der Taufe tritt es in die Rechtssphsäre der Kirche
ein, in welcher es bis zum Tode verbleibt. Neben
das natürliche Recht der Eltern tritt nun das Ri:cht
der Kirche auf die übernatürliche Erziehung des
Kindes. Dieses Recht der Kirche ist ein positiv gött-
liches und ein h-istorisches.

Das iu«s divinum positivum ist gegeben mit
den Worten des Heilandes, in die das Matthäus-

I) Krieg, Lehrbuch der Pädagogik9, 1900, S. 342.
D) Cathrein, Moralphilosophie, Bd. II, S. 737 f.
S) Bd. llI, S. 821.

i evangelium ausklingt: ,,Data est mihi omnis potestas
in coelo et in terra: euntes ergo do(-ete omnes
gentes baptizantes eos in nomine Patris et Filii
et spiritus sancti,· d0centes eos servare 0mnia,
quaeounque mandavi v0bis.« (Mt-. 28, 18J20.)
Jn diesem Missionsbefehl Christi liegt auch das Recht
der Kirche an der Volksschule begründet. Unmöglich
kann sie auf die bildungsfähige Jugend verzichten,
muß vielmehr gerade ihr besondere Sorgfalt zuwenden.
Wie wollte sie sonst den Willen ihres gött«ichen Stifters
erfüllen, der gesagt hat: ,,sinite par-vu1os venire
ad me et ne pr0hib11eritis eos, talium est enim
regnum Dei« (Mc. 10, 14)? Auf Grund dieses gött-

«lichen Rechtes bestimmt Kanon 1381 des neuen kirch-
lichen Gesetzbuches: § 1. »Die religiöse- Unterweisung
der Jugend in Schulen jeder Gattung ist der Aufsicht
und Prüfung der Kirche unterstellt. §2. Di.kDiözesan-
bischöfe haben das Recht und die Pflicht, darüber zu
wachen, daß in den Schulen aller Gattungen ihres
Sprengels nichts gegen Glaube oder Sitte gelehrt
werde oder gesch«ehe. F Z. Jn gleicher Weise haben
sie das Recht, Religionslehrer und Religionsbücher
zu bestätigen und ebenso im Jnteresse der Religion
und der Sittlichkeit zu verlangen, daß eVentuell Lehrer
und Bücher entfernt werden.« Kanon 1382 fügt noch
hinzu: »Die Diözesanbischöfe .können entweder selbst
persönlich- oder durch andere Schulen jeder Art in
allem, was den Unterricht in Religion und Sittenleh-re
betrifft, visitieren.«

Für jeden, der an die Gottheit Christi glaubt,
ist folgender Gedankengang zwingend, den wir Hammer-
stein entnehmen: ,,Ch-ristus konnte mit Gesetzeskraft
die einzelnen Menschen und die« menschlichen Genossen-
schaften von Familie und Staat durch seine Anord-
nungen binden. Die Anordnung, welche er getroffen,
ist die, daß die von ihm gestifte·te Kirche freie Hand
und unabhängige Gewalt hat, die religiöse Erziehung,
namentlich auch der Jugend, zu besorgen, daß sie das
Recht hat, jede andere auf keinem Rechtstitel
beruhende Einmischung, je-de Behinderung in dem ihr
gewordenen Auftrage als unberufen zuriickzuweisen.
Religionsunterricht zu erteilen ist sie und nur sie-
von Christus beauftragt; ihr ist der ganze Religions-
unterricht unterstellt ; gegen ihren Willen kann niemand
dieses Gebiet für sich in Beschlag nehmen, ohne die
Anordnung Christi anzutasten, vielmehr muß, wer
immer öfsentlich als Religionslehrer austreten will,
seine Sendung von der Kirche h-erleiten, seine mis.sio
canonjca n.achweisen. Wer sich unterfinge,.oh·ne eine
solch«e Sendung öfsentlich die kath«olische Religion lehren
zu wollen, würde sich eben hierdurch mit der katho-
lisch.en Religion in Widerspruch setzen; denn das
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Wesen des Katholizismus besteht darin, daß man dem
sichtbaren Lehrkörper, der Kirche, sei es als Haupt
oder als Glied eingefügt ist«1).

Weil die Kirche ihre Ermächtigung unmittelbar von
Gott hat, braucht sie fiir ihre Lehrtätigkeit keine staat-
liche Erlaubnis. Launig bemerkt hierzu Hammerstein:
,,Iuristen, welche in dieser Weise eine staatliche Er-
laubnis, ein Plazet, wollen, brächten es am Ende
noch fertig, die Erschaffung der Welt für nngültig
zu erklären, weil Gott es versäu1nt, das staatliche
Plazet vorher einzuholen.«

Das historische Recht der Kirche an der Volks-
schule stützt sich auf die Tatsache, daß die Kirche die
»Mutter der Schule« ist. Es gibt ja kaum eine Art
Schule, die nicht im Schatten der Kirche entstanden
wäre. Als die ersten Ansätze zur heutigen Volks-
schule sind schon die Katechumenenschulen des christ-
lichen Altertums anzusehen, die sich dann im Mittel-
alter zu Stifts- und Klosterschulen und schlieszlich zu
Pfarrschulen entwickelten. Schon auf der vierten
Lateransynode (1215) wurde angeordnet, ,,ut non
solum in qua1ibet eathedrali eeclesia, sed etjam in
a1iis, quaI-um sukkicere p0terunt kacu1tates, con-
stituatur magister idoneus·«2). In diesen Schulen
sollte grundsätz.lich unentgeltlich- unterrichtet werden,
,,qu0niam E(-elesia Dei«, wie das kanon«ische Recht
so schön sagt, ,,sieut pia mater pr0videre tenetur
ne pauperibus qui par-entum 0pibus iuvari non
p0ssunt, legendi et prokieiendi 0pp0rtunitas sub-
trahatur««3). «-In der Kirche galt also damals
schon der Grundsatz: Freie Bahn den Tüch;tigen!
Das Tri.dentinum schärfte vo·n neuem ein, daß
jede Kirche einen Magister shaben sollte, ,,quj
elerieos a1iosque seholares pauperes grammatieam
gratis d0eeat««4). Noch« im Westfälischen Frieden
(1648) erscheint die Schule als ein annexum exereitii
religionis, also als eine kirch-li«che Einrichtung. Da
aber seit der sogenannten Refor1nation die evange-
lisch-en Landesfürsten das ius episeopale für sich in
Anspruch- nahmen, wurde die protestantische Schule
ihnen als summj episeopi unterstellt. Damit war
der erste Schritt zu ihrer Versta.atlichung getan; Man
brauchte ja nur die th·eoretische Untersche«idung von
,,Landesherr« und ,,religiöses Oberhaupt« zu vers-
wischsen, und das evan-gelische Schulwese«n war vom·
Staate annektiert. Zur Zeit des Joseph-inismus
such.te man auch in kathiolischen Ländern dem Staate

1) Hammerstein, Schulfrage l877, S. 30 f.
S) e. 4. X. de magistris V, 5.
S) (-. I. X. de magistris V,
«) Sees. V de 1«ef. eap. I.

einen Einfluß auf die Schule zu verschaffen unter
dem Schlagwort »Die Schule ist ein- Po1jtieum«. Die
Kirche trug dieser Zeitströ1nung Rechnung und räumte
dem Staate verschiedene -S-chulrechte ein, die bisher
ihr allein zugestanden hatten. Sie ließ es sogar ohne
Widerspruch" «geschehen, daß der Staat die Ob-eraufsicht
in der Schule ausübte, wenn man auch nur ihre un-
veräußerliche«n Rechte an der Schule anerkannte und
ihr den Relig«ionsunterricht und wenigstens ein Mit-
aufsichtsrecht beliefz. Leider wurde sie im neunzehnten
Jahrhundert unter dem Einfluß der Hegelsch»e·n Lehre
von der Omn«ipotenz des Staates immer mehr
in ihren Rechten eingeengt. Aber sie«verzichtet nicht
auf ihr historisches Recht und hört nicht auf, es immer
wieder zu betonen. Auch im neuen C0rpus iuris heißt
es im Kanon 1375: »Die KirchJe hat das Re-cht,
Schulen jeder Art zu gründen, nicht nur Volks-schulen,
sondern auch Mittelschuleen und höhere Schulen.«

(Fortsetzung folgt.)
-

Die aenigmata des hl. Bonifatius.
Von Prof. Dr. Buchwald.

Den Geist, der den großen Missionar D:eutschlands
bei seinem apostolischen Wirken be·seelte, lernt man
am besten kennen aus der Sammlung seiner Brie-se,
die er selbst noch angelegt und die nach der muster-
gültigen Edition von Iaffe Düm1nler in den Monu-
menta Germaniae historiea 1892 herausgab, eine
Ausgabe, die in der jüngsten Zeit in dem Berliner
Vonifatius-Forscher Professor Tangl einen neuen Be-
arbeiter gefunden. hat. 1916 ist unter den handlichen
in usum seh01arum besti1n.1nten Separatausgaben der
Monumenta auch die Briefsam1nlung von Bonifatius
und Lullus in einem trotz der Kriegszeit recht solid
ausgestatteten und für mäßigen Preis käuflichen Bande
erschienen, der in der Bibliothek keines unserer Geist-
liche"n fehlen sollte. Neben den Briefen aber, den
Hauptzeugen seiner see«lsorglichen Arbeit, enthält seine
literarische Hinterlassenschaft, was wohl wenig bekannt
ist, auch einige Stücke in gebundener Redeform, einige
dichterische Erzeugnisse seiner Feder, die fre-ilich in
ihrem Inhalt nirgends bedeutend, in der Ausführung
unbeholfen und steif erscheinen, und die doch: zur
Kenntnis seiner Sinnesart nicht wen«ige·r förderlich
sind, dazu vom kulturhistorischen Standpunkte be-
achtenswert genannt werden müssen. Im Lehrplan
der Benediktiner-Schule spielten ja die klassisch«en
Dichter eine keineswegs unterge-ordnete Rolle und
dienten den Schülern dann als Muster für eigene
poetische Versuch.e. Es darf uns darum nicht wunder
nehmen, daß Willibald im. 2. Kapitel seiner Boni-
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fatius-Vita von seinem Meister auch rüh-mt, er sei
grammaticae artis eloquentia et met:-orum me�
dullata kaoundiae modulatione imbutus gewesen. Und
Lullus berichtet im 95. Briefe der Sammlung: me-
t1·ioae artis peritiam domini nostri · . . praesulis
venerandi Bonikaoii sub magisterio didioeram. Ja
aus einer Lorscher Handschrift ist uns sogar ein Kom-
pendium der lateinischen Metrik bekannt, welches de.n
Bonifatius zum Verfasser hat. Und diese Vorliebe
für die Dichtkunst hat auch« den gereiften Mann nicht
verlassen; mitten in seiner bedeutenden Tätigkeit er-
übrigte er noch die Zeit, um die poetischen Versuche
seiner Schüler zu verbessern. In einem Briefe aus
dem Jahre 740 schickt ihm Lullus einige seiner Verse
mit der Bitte: I-Ios tibi versieu1os pater amande
oorreotionis oausa direxi, oupiens industriae vestrae
soripta promereri, quatenus erro1-is mei ankraetus ex
ipsis oertus oognosoam. Er selbst freute fich öfter des
Spiels der gebundenen Rede, und nicht nur im Verkehr
mit den alten Freunden, sondern auch in den Briefen
an Papst Zacharias brachte er w«ohl ein paar Verse
an. (Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands I, S. 452)1).
Das umfangreichste Zeugnis seiner dichter«ischen Arbeit
sind nun 20 Carmina in 388 Hexametern, welche
10 Tugenden und 10 Laster schildern. Schson der
1112 verstorb-ene Benediktinermönch Sigebert von
Gembloux nennt in seiner Schrift De soriptoribus
eoolesiasticis oap. 121 ein Vuch von ihm de vir-
tutibus et vitiis metrico stilo editum; bis zum
19. Jahrhundert war der Text dieses Werkes nicht
bekannt; erst Angeld Mai fand denselben in einem
Kodex aus dem Ende des ersten Jahrtausends, und
dem Professor Bock in Freiburg gebührt das Verdienst,
Bonifatius als Verfasser festgestellt zu h-aben; im
Freiburger Diözesan-Archiv 1868 hat er die Ge-dichte
abgedruckt und erklärt, un-d 1881 h-at Dümmler in
den Monumente. Germaniae, Poetae latini aevi
Caro1ini vol. I, p. 1���23 eine neue kritische Ausgabe-
vera«nstaltet. Die Anregung zur Dichtung in dieser
Form hat Bonifatius aus den Buoolioa des Vergil
entnommen; in der 3. Ekloge sagt in dem lustigen
Wettstreit dreier Hirten einer von ihnen: Puero sil-

1) Es wird manchen Leser vielleicht interessieren, eine dieser Hul-
digungen des dem apostolischen Stuhle und der Kirche kindlich ergebenen
Bonifatius an den Papst im Wortlaut kennen zu lernen, und sei
darum der poetische Schluß des 50. Briefes der Sammlung hier ab-
gedruckt:

�l�e Deus a1titIn·onus Sancta eonservet in aede
Se(iis apostolicae I-eotorem tempora 1onga,
Mellit1ua gratum popu1is doot1«ina per orbem
Pe1·lioiatque Deo di;-;num pia gratia Christi.
sp1endida per(-ipiat ii0rens sua gau(1ia mater,
Atque domus Domini laetetur prole keounda.

vestri ex arbore 1eota aurea male deoem misi,
oras a1tera mittam. So sendet auch Bonifatius, wie
er in der Einleitung erklärt, seiner Schwester zehn
goldene Apfel, quae in ligno vitae oresoebant, die
Schilderung von 10 christlichen Tugenden, die am
Lebensbaum des Kreuzes gewachsen sind, denen er
10 bittere Früchte vom todbringenden Pestbaume
Adams anreiht, quae mandere nekas est et gustare
prokanum, 10 Laster, die des Himmelreiches verlustig
machen. Als die soror, der die oarmina gewidmet
sind, wird, da eine leibliche Schwester des Bonifatius
nicht bekannt ist, meist»seine bevorzugte Schsülerin
Leobgytha (Lioba) angenommen, die im 23. Briefe
an ihn schreibt: utinam, lioet sim indigna, merear
te in kratris loeum aeoipere, quia in nullo ho-
minum generis 1nei tanta fiduoia spei posita est
mihj, quanta in te, und die er wiederum im 67. Briefe
mit Th-ekla und Cynehilda zusammen oarissimae
sorores nennt. Auch das doppelte Akrostichon oaritas,
welches das erste G(-dicht in seinen Versin«itialen bildet,
scheint auf Lioba (Liebe) als Adressatin h·inzudeuten.
In der Form stellen fich diese Gedich»te als Rätsel
dar; die Tugenden und Laster treten, ohne genannt
zu sein, selbst sprechend auf unld schildern fich und
ihr Wesen, so daß sie aus der Beschreibung erraten
werden können. Das Rätseldichten scheint, wie Ebert,
Allgemeine Geschich-te der Literatur des Mittelalters
im Abendlande, 1. Bd., S. 650ff., ausführt, in
Britannien ziemlich e·ingeb»ürgert gewesen zu sein, weil
man dort offenbar eine besondere Begabung für diese
Spiele des Witzes und der Phantasie besaß, mit welchen
die Unterhaltung beim Mahle und Gelage gewürzt
wurde. Bischof Aldhelm von S-ch-ireburn, den Boni-
fatius als seinen Lehrer und sein Vorbild hoch in
Ehren hält, hat 100 solcher aenigmata hinterlassen,
die Schilderungen von den verschie«de-nsten Natur- und
Kunstgegenständen enthalten, wie Tiere, Werkzeuge,
Witterungserscheinungen, und diese sind si-cher ein
Sporn für Bonifatius geworden. Doch h-at er die
Sache vom seelsorglichen Standpunkt behandelt und
die ausgewählten Stücke sind darum: 1. Caritas,
2. kides (-atholioa, Z. spes, 4. iustitia, 5. veritas
6. miseric0rdja, 7. patientia, 8. pax vere oristiana,
9. humi1itas eristiana, 10. virginitas; und in der
zweiten Reihe: 1. oupiditas, 2. superbia, Z. orapula
gu1ae, 4. ebrietas, 5. luxuria, 6. invidia, 7. igno-
rantia, 8. vana gloria, 9. negligentia, 10. iraoundia.
Ein besonderes System für die Auswahl ist nicht er-
kennbar,«..auch ist keine Gsegenübe-rstellung einzelner
Tugenden und Laster b·eabsichtigt, sondern hat er sich!
wohl nur im allgemeinen von den bei seiner M!issions-
tätigkeit gemachteU Erfahrungen»«leiten lassen. Die
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Lösung ist, wie bei allen Produkten dieser Art, eine
sehr leichte, und hat Vonifatius den Leser noch- da-
durch jeder Unsicherheit in der Deutung iiberhobe«n,
das; nicht nur das erste der earmina, wie oben schon
angedeutet, sondern alle 20 Akrostiche«n sind, die Lösung
selber in den ersten Buchstaben der einzelnen Verse
bieten. Als Probe sei aus jeder der beiden Serien
ein Stück augefiil)rt, und zwar aus der ersten Reihe
das für die unmittelbare Gegenwart aktuelle earmen
über die pax vere eristiana, ans der zweiten das
kulturhistorisch u11d seelsorgIich interessante Gedicht,
welches die ebrietas behandelt. Kurze Anmerkungen
sollen das Verständnis der mit Vu"lgärlatein durch-
setzten und in ihrem Gedankengange manchmal etwas
fremdartig an1nutenden Texte unterstiitzen1).

Nr. ? der ersten Reihe:
Paeifieum passim Hei-et mortalil«)us aevum,
Aete1-num jmpe1«ium regerem Si sola per orl)eIn.
Xi·istie0lis quo1i(lam e (-;-tell sum eulmine missa,
Ve1·a (lei sol)oles oi«tu (lum saeela l)eavit.
En i·eg«natorjs saeelo1·um nomine di(-or,
Reg«no inte1· Cl«-isti semper ve1·naoulu vei«nans,
Ist teri·as iustoi·um lJal)itans 1«egjna voeaboi«,
Caelioolaeque tenent iugiter me in eulmine eaeli.
Regmina quaeeumque inlust1·o, mea g·au(lia gestant,
In quil)us et non sum, s)reoibus iam p0seo1« a(lesse.
SpiritusI et oors)us, Si cligner, serviet ipsis,
�l�etriea pugnarum non to1-quent bellst pi·oterva.
Infames fug-io disco1·des semper ul)ique.
A1·biter aetlii«alis iussit" me sempe1· lia.be1«e2.
Nisibus ini·1«ingor seevo1«um3 et mente maligna,
Aurea mii«a4 miiii sed parta est aula poloi-um.
Heu miseris longe quii)us sum mortalibus aegris!
Qui in proprio teeto me de(lig«nantur l1al)e1«e.
0lan(litui· bis supei«um eaeli sub eardine i«egnum.
Quak)i·optei« populi talem non spe1·nite sponsam,
Quer sine5 non eaeli peneti·atu1· vii·gine templum!

1. Der Vers will zum Ausdruck bringen, daß die Untertanen
eines sriedliebenden Staates (si (iigner, wenn ich in Ehren gehalten
werde), mit Leib und Seele diesem ergeben sind.

2. Der über den Sternen die Geschicke lenkende Gott wollte, daß
die Menschen beständig Frieden halten sollen.

3. wohl gleich saev0rum.
4. mir:-i entweder noch l«�o1·ee1lini, Totius la.tinitatis lexieon

IV, 155 korrunipiert aus dem griechischen s-o-?-got wie in den 0armin-r
des Sidonius («r 480), Loos, oder nach Du Gange, Gklossariun1 IV, 426
von mi1«are ausfchauen, gleich Zielpunkt, Ziel. Der in der obigen
Anmerkung genannte codes( 0antai)rigienses gibt die erklärende
Glosse: parta, id est par-ata. Der Sinn soll sein, daß als sicherer
Lohn den Friedfertigen der Himmel bestimmt ist.

5. Nach weit ausgedehnter poetischer Freiheit eine sehr verschobene
Stellung der zusammengehörigen Worte; es ist natürlich zu verbinden:

-

I) In der Wiedergabe des Textes folge ich meist den Lesarten des
Codex aus der Bibliothek zu Canterbury aus dem II. Jahrhundert,
da dieser stellenweise allein eine klarverständliche Fassung bietet.

- sine quer virgine coeli templum non penetratur. Die letzten fünf
Verse sind zu dem Akrostichon von 16 Versen noch beigefügt.

Nr. 4 der.-zweiten Reihe:
I«Jx bil)ulis semper clinoseor eondita l)ueeisI,
Blandius inlieiens stult.is sum oai·a virago.
Rixas irarum iug·itei· c()nturl)» t«er()ees,
lgnavos2 ooulos et lingu-im famine ti·ioo,
I«)t3 pedibus tar(lo sonmos et semina4 elau(lo,
Tot-a infi1·mata molles(-eng (3orpoi·a i·aeio.
Au1·ea fausto1«um k"ug«iet sapientia longe,
Stult0i·um passim s)ersulta.nt g«au(lia me(-um:
I)uleem semper amat me sie luxoria mati«em.
ln gi«emio illius iugite1« nutrimina s)oi·to,
(Ji«u(leles animas urens cum tori«il)us5 at1-is,
Celsa stelligeri ut non s(-au(lant culmina eaeli,
Seil bai«atln·i 1«epetant lusti·antes jma p1·oi·un(li.
Auf·erat l1umanis eleus istam mentil)us y(lram,
Tale l10mines 11t non vastet per saeeula monsti-um!

Die fünfte der Haupt- und Todsü11den hat Boni-
fatius in zwei oarmina behandelt, und an das Stück
de orapula gu1ae das zweite de ebrietate angeschloffen.
Dazu haben ihn wohl seine trüben Erfahrungen als
Misfionär bestimmt, die er selbst im Briefes an Erz-
bischof Cudbercht von Canterbury in folgender Weise
beklagt: Fertur quoque in paroohiis ebrietatis malum
nimis adsuetu1n esse . . . hoc malum speeiale est
paganorum et nostra(-) gentis. Hoe nee Franei net:
Galli ne(: Longobardi nee Romani net- Graecj
kaciunt.

I. 1)ucca, das derbe vulgärlateinische Wort für os, Mund,
welches in dem französischen i)ouge und dem italienischen do(-ca
weiterlebt. Der Sinn des ersten Verses ist dunkel; im Zusammen-
bang mit Vers 2 könnte man ihn so deuten: Der Mund der Trinker
stellt n1ich immer als etwas Gutes dar und bin ich ihnen durch die
Gewöhnung zu einem lieben Genusse geworden. (?)

2. �l�rieare, spätlateinisch ,,hemmen«; das Adjektivum ignavos
bei oeulos ist proleptisch: ich wirke auf das Auge hemmend, so daß
es schläfrig dreinschaut. kamen, vulgäre Bildung von fari = Sprache;
gedacht ist an das Lallen des Trunknen.

Z. pedil)us mit tax-do zu verbinden: ich verlangiame den Ver-
lauf der Träume; Bonifatius mag auf die den Trinker oft lange
quälenden wüsten Träume anspielen. .

4. Hier ist wohl der die Zeugnng hindernde Einfluß des trun-
kenen Znstandes gemeint.

5. tori·es Scheite, Brennholz.

Der Vergleichung halber sei es mir gestattet, noch
einige der oben erwähnten Rätsel Aldhelms über pro-
fane Gegenstände anzuschließen.

Aus folgendem Tetrastichon:
Oei·nere me nulli possunt, neo p1·en(1ere palmis:
Ai·gutnm v(-cis (-i«epitum cito pando per o1·l)em.
Vii·il)us liorrisonis valeo oonfringere quer(-us,
Na.m sus)eros eg«o pulso polos et rura per-igro.

wird man unschwer den Wind erraten.
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Anch folgendes astronomischzes Pentastichon bietet
der Deutung keine Schwieri-gkeit:

Nos All-into s-it-is sto1idi djxe1·e p1·jo1·es:
Nam septena eohors est, sed vix oe1«nitur un-I.
Arge poli g1·adimu1«, neo non sub Ta1«tara, te1«1«ae
Furvis oonspioimu1« teneb1«is, et la(-e 1atemus,
Nomina de ve1«no (1uoentes tempo1·e prisoa.
Das Sie:bengestirn der Plejadeu wurde nach der

griechischen Sage von de1i Töch-tern des Atlas und
der Plejone gebildet; die sieben Sterne stehen so nahe
beieinander, daß sie einzeln nicht zu uuterschei«den
sind. Sie sind am Himmel «sichtbar un-d leben zugleich
in der Unterwelt (kurvis terrae tenebrjs); nach der
Regenzeit des Frühlings wurden sie« auch Hyaden
genannt.

Ebenso folgender witzisg«e botanische Fünfzeiler:
To1«queo to1·quentesz se(1 nullum to1«queo sponte.
l«aedo1«e net- quemquam vo1o, nj p1·jus ipse1·eatum
C0nt1-ab-it, et vi1·icjem Student decerpe1-e oaulem:
l«�e1·vi(1a mox hominis turgesount memb1-a noeentis:
Vindi(-o sie noxam, stimulisque ulois(-or aoutis.

(Die Nessel.)
Oder die Beschreibung eines Werkzeuges:

Uorpo1·e sulcato nee non t·en·ugine g«lauca
sum fo1·mata, frio-ins 1-imis int·orme meta1lum.
Au!-i mate1·jas massasque polire sueta
Plano supe1«fi(-jem oonstans asper1«ima 1«erum.
Gsan«io, vooe cu1«ens, 1·au(-o cum mu1·mu1·e strjdens.

(Feile.)
Und mit einem anmutigen Beispiel aus der Vogel-

welt sei die Auswahl beschlossen:
Vox me-J. dive1«sis va1·jatu1· pulohra figu1«js,
1tauoisonis nunquam modu1abor oa1·mina 1«ost1·js,
Sp1-eta (-o1o1«e tamen, sed non sum sp1«eta oanendo.
Sie non (-esso oanens, fato te1·rente futu1«o:
N-«m me bruma fugat, set! m0x aestate redibo.

(Die Nachtigall.)

O
Aus den Acta Apostolicae sedis.

Begriibsnisrecht bei einem Todes!fall"e am Orte des
quasi-domicilium. (Ann. 1918, num. 8.) Vom· Vifchof
Von Malta wurde der sacra Congregal:io Conoi1ii
folgender Streitfall zwischen zwei Nachibarpfarre�rn zur
Entscheidung vorgelegt. Wiederholt sind in den letzten
Jahren Katholiken aus der Pfarrei A, wo sie Domizil
hatten, in der Pfarrei B (die erst seit sechs Jahren
von A ab-gezweigt worden ist) gestorben, nachdem sie in
der letzteren schon einige Zeit zu vorübergeh-enden Ge-
schäften gewohnt und so quasi-domicilium erlangt
hatten, ohne jedoch das Domizilium in A aufzugeben.
Der Pfarrer von A hatte die Leiche-n in der «Nach-b-ar-
Pfarrei oh-ne weiteres abgeholt, zu seiner Pfarrkirche
geleitet und dort für sie die Exsequien gehalten und

war -auch vom Diözesanbisch.of gegen die Be«sch"werde des
Pfarrers von B sein Verfahren als «berechtigt anerkannt
worden, mit der Begründung, dnrch ein aus der Jnsel
bestehendes Ge«wohnheitsrecht stehe immer dem Pfarrer
des Domizils das Begräbnis zu. Der mit seiner
Beschwerde abgewiesene Pfarrer legte aber bei der Kon-
greg-ation "Rekurs ein und erlangte einen ihm günstigen
Bescheid. Nach dem schon vordem geltenden und durch
den Kodex neu bestätigten Recht ist der paroohus
quasj�domioilii in allen Stücken gleichberech-«tigt dem
paroohus domioilii; er ist also für die in seinem
Tcrritorium sterbenden Kath«oliken, auch wenn sie dort
nur quasi-domicilium haben, par-oohus proprius. Alle
Kanonisten (Ferraris, s. v. sepultura nr. 25, Wernz,
jus deoretalium III, nr. 776) lehren das einmütig, und
verschiedene Dekrete der Congregatio Conei1ji be-
stätigen diese Doktrin. Eine Gewohnheit, die dieses
Recht aufzuheben fähig wäre, müßte nachi den am
mildesten urteilende.n Kanoniste·n wenigstens 40 Jahre
bestanden haben; in der Diözese aber ist die fragliche
consuetudo nach eigner Angabe des Bisch«ofs erst 1904
und dazu nicht einmal allgemein eingeführt gewesen.

Zur Erläuterung der Entscheidung, insbesondere
bezüglich ihrer Anwendbarkeit auf unsere Verhältnisse,
sei folgendes beigefügt. Das Domizil-ium in einer
Pfarrei wird nach den Bestimmungen des Eanon 92
erlangt durch die Nie·der"lassun-g im Territor«ium der
Pfarrei mit der besti1nmten Absicht, dauernd daselbst
zu wohnen, das quasi-domicilium dnrch die Nieder-
lassung in der Absicht, die größere Hälfte des Jahres
dazubleiben; lbeide treten mit dem ersten Tage des Auf-
enthalts in rechtswirksame Kraft; fehlt ab-er bei der
Niederlassung eine bestimmte Abssicht über die Dauer
des Verw«eilens undl tritt dieselbe trotz, länger fort-
ge«setztem Bleiben auch später nich-t ein, so wird das
Domizil nach 10 Jahren, das quasi-domicilium nach
6-��7 Monaten tatsächlichen Aufenth-altes erworben.
Neben diesem domioilium verum kennt -das Recht noch
ein domioi1ium legitimum, die Ehefrau folgt ohne
Rücksicht auf den tats.ä-ch«lich.en Aufenthalt dem Domi-
zilium des Gatten, der Minorenne dem des Vaters
oder gese-tzlichen Vormundes, doch können beide, der
Minorenne allerdings erst vom 7. Leb-ensjah-re an,
daneben ein eigenes quasi-domicilium, die geschiesdene
Ehsefrau sogar ein eigenes domioi1ium erwerben, wenn
sie -die oben genannten Bedingungen dafür erfüllen.
Es gelten diese Regeln, das sei ausdrücklich noch
hervorgehoben, in .gleiche-r Weise, mag es sich um zwei
Parochien in vers-chiedenen Orten oder in ein un-d der-
selsbsen politischen Gemeinde h-andeln. Wer also in
einer Pfarrei stirbt, die nach obigem se-in Quasidomizil
geworden ist, z. B. dnrch Bade- o-der Studie-naufenthalt



oder auch durch Kuraufent"halt in e.inem Krankenhause
derselben Stadt, aber innerhalb einer -anderen Parochie,
für den ist der Pfarrer des Sterbe.ortes bez1"igli-ich des
Begräbnisses par0ohus pr0prius und soll die Be-
erdigung anderswo, also etwa am eige«ntliche«n. Wohnort
stattfinden, so kann das nur unter Beobachtun:g aller
Bestimmungen geschehen, die für ein Begräbnis außer-
halb der eigenen Parochie gelten. Daran ändern auch
die beiden bekannten Paragraphen des Allgemeinen
Landrechts nichts, denn wenn es in § 454 heißt:
Stirbt jemand außer feiner Parochie, jedoch an idem-
selben Orte, so hat der Pfarrer seines Kirchspiels das
Recht, zu fordern, daß die Beerdigung in seiner
Parochie gesch«ehe, und in § 455: Stirbt er aber an
einem andern Orte, so hablen die Hinterlassenen die
Wahl, ob sie ihn da, wo er gestorben ist, begraben
oder in seine ordentliche Paroch-ie zurückbringen lassen
wollen, so ist in beiden Fällen sicher nur daran ge-
dacht, daß er am Ster·bseorte nur vorüb-ergehenden
Aufenthalt ohne jede Art Domizilrecht hatte.

Der die Frage vorlege.nde Bischof hatte zugleich,
um dergleichen Streitigkeiten für die Zukunft ganz zu
beseitigen, den Antrag gestellt, es möchte f1·ir den
Bereich seiner Diözese fernerhin als Norm gelten, daß
immer dem Pfarrer des Sterbeortes das Begräbnis-
recht zustehe, selbst dann, wenn der Verstorbene dort
weder Domizil, noch quasi-domjcilium gehabt. Er
wollte diesen Antrag begründen mit dem Hinweis auf
das neuere Eherecht, nach welchem ja auch immer der
Pfarrer des Aufenthaltsortes gültig trauen könne.
Außerdem sei es doch billig, daß der Pfarrer des
Sterbeortes, der dem Betreffenden die Sakramente
gereicht, auch die em01umenta sepulturae beziehe. Der
Antrag aber wurde abgewiesen; denn, so wurde der
Antragsteller beschieden, auch» für den Eh·eabschluß sei
zur Erlaubtheit des Aktes die Assistenz des par-0chus
pr0prius gefordert; wenn daneben die Gültigkeit der
Trauung durch den Pfarrer eines anderen vor1"ibe-r-
gehenden Aufenthaltsortes anerkannt werde, gescl)ehe
das nur, um nach Möglich-keit ungültige Ehen zu ver-
meiden. Und was den gewünschten« Anfall der Ge-
bsühren betrifft, so dürfe um einer so äuße«rlichen Ursache
willen nicht die alte kirch-«liche Regel umg-estoßen werden,
nach der ein Katholik dort zu beerdigen ist, wo er
regelmäßig dem Gottesdienst beigewoh-nt und die
hl. Sakramente empfangen habe. Übrigens gleiche sich«
das auch wohl durch: andere Fälle der entgegengesetzten
Art aus, denn qui hodie sjne labore fructus per�
eipit, cras ver-sa vjce sine kru0tu lab0rare tenebitur.

Weltliche Richter, Auditoren und Assessore:n bei den
geistlichen Gerichten. Die Neuordnung des kirch.li.che«n
Rechtsverfahre«ns durch den Ko·dex hat Veranlassung

gegeben, die Congregati0 Conci1ii um eine Entscheidung
anzugehen über eine Praxis, die seit über 100 Jahren
beim Breslaue-r fürstbischöflichie-n Konsistorium ein-
geführt war und die mit den Normen des alten wie
neuen Rechts im Widerspruchs stand. Bei der Wieder-
herstellung der kir-chlichEen Gerichstshöfe in Preußen,
die durch -die Säkularisation 1810 unterdrückt worde.n
waren, machte sich· der Lage der Dinge entsprechend
der staatliche Einfluß so stark geltend, daß seitdem ein
Teil der Richter in Ehe- und Streitsachen, nicht aber
bei Kriminnlfällen, aus dem laikalen Richterstande
genommen wurde, die dann, mit votum de1iberativum
ausgestattet, zu allen Beratung.en hinzugezogen wurden.
Diese Praxis widersprach schon dem bist;-er geltenden
Dekretalenre-cht, nach welchem Laien einer kirchlichen
Jurisdiktion ganz unfähig sind; wohl könnte der Papst
in einem einzelnen Falle in außerge«wöhnli-cher Weise
einem Laien eine derartige Vollmacht übertragen, doch
ist eine geniere"lle Bestellung zum Richteramte wie
im vorliegenden Falle absolut ausgeschlossen. Diese
Stellungnahme ist durch den Kodex nur bekräftigt
worden, indem im Canon 1.573 und 1574 nur sacer�
d0tes als für das Richteramt befähigt bezeich-net
werden. Auch auf die mehr als 100jährige (Ls5ewoh-nheit
kann man sich nicht berufen, denn eine solche («S5ewohn-
heit, welche die Ordnung der kirch«lichen .«?,)ierarch-ie um-
stöß.t und damit den nervus dis0iplinae ecc1esiasticae
angreift, die fernerhin der Freiheit und Unabhäng«ig-
ke·it der Kirche von weltlicl)em Einfluß entgegen ist,
kann -nie und nimmer, und wenn sie auch immemoria1js
wäre, Rechtskraft erlangen. Ebenso ist der zweite Usus
zu verw-erfen, in der zweiten und dritten Jnstanz welt-
liche Kanonisten als Assessoren oder Auditoren (welch-e
den Prozeß. zu instruieren, das Urteil vorzubereiten
hab-en) einzusetz»en. Wohl hat Pius IX. in einem
R-eskript vom 12. Januar 1855 in L·1b-ereinstimmung
mit dem damals geltenden Recht zugestanden ,,posse
adscisci in auxilium assess0res sive audjtores
ecclesiastic0s vel suec-ulares sacr0rum eanonum
peritos, qui tamen 0mni v0to de1iberativo seu de-
cisivo destituantur, eine Konzesfion, w-el.che dann 1864
noch einmal auf 10 Jahre verlängert worden ist, doch
kann dieses schon -50 Jahre zurückliegende und später
nicht mehr erneute Zugeständnis die Geltungskraft der
neuen Canones nicht beeinträch-tigen, welche auch für
die genannten Ämtser ausdrücklich -den Empfang der
Prie.sterweih»e fordern; für die audit0res ist daran un-
·b«edin·sgt festzuhalten, da die Ausübung ihres Amtes
scho«n Akte kirsch;licher Jurisdiktion einsch:ließt, aber auch
be.zügli·ch »der Assefsoren, die als sol-ch-e an sich keine
Jurisdiktion ausüben, liegt es im kirchli-then Jnteresse,
auf dem strengen Rechte zu b«essteh-en, da man es in
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gewissem Sinne als ein Armutszeuguis für die Geist-
li»chen �anseh-en könnte, wenn si-e zur Ausüb-ung der
geistlichen Gerich.tsb«arkeit Laien hsinzuziehen müßten,
während es doch umgekehrt keinem weltliehien Gerichts-
hofin den Sinn komme, Geistliche für seine Tätigkeit« zu
Hilfe zu nehmen. Die Frage unseres Oberhirten, ob
beide Ge.pflogenheiten unter dem neuen Recht noch bei-
behalten werden dürften, ist den obigen Ausführungen
entsprechend am 1.4. Dezember 1918 mit negative be-
antwortet und so die rein geistliche Zusammensetzung
der kir»chlichen Jnstanzen verfügt worden.

Wiede«r.errich.tun»g der Abtei Altaish. Durch aposto-
lisches Sch-reiben vom. 10. Dezember 1918 hat Bene-
dikt XV. die Wie-dererrichtung der für die deutsche
Kirche so b-edeutsame.n altberühmten Benediktinerabtei
Niederaltaich oder Ni«ederaltach» (m0nast;erium Alt�
ahense) angeordnet. 741 durch Bonifatius gegründet
unweit der Donau bei Deggendorf in Nie-derbayeru,
erlebte sie ihre Bl1"itezeit unter Gode.hard, dem späteren
Bis·chof von Hildeshse-i1n, der 25 Jahre als Abt und
Reformator der deutschen Benediktinerklöster hier
wirkte. Nach fast elfh«undertjährigem Bestände wurde
sie 180I-3 säkularisiert, die bedeutenden Güter ver-
staatlicht, die Klostergebäude großenteils abgerissen, die
stattliche Kirche, eines der schönste.·n Baudenkmäler der
Barockzeit in jener Gegend, zur Pfarrkirche bestimmt.
Von dem schon l8I�30 wieder restaurierte"n Schwester-
kloster Metten ist nun jetzt der Gedanke ausgegangen,
auch Altaich wieder ins Leben zu rufen, und nachdem
der Wiedererwerb eines großen Teiles vom früh-eren
Kloste·rgut gesichert ist, hat der Abbas Primas des
Be·nediktine«rordens den Auftrag e-rhsalten, die vor-
läufige ·Besetzung des neu e-rstandenen Klosters mit
Mettener Mönchen anzuordnen und nach Konsoli-
dierung der Verhältnisse die erste Abtswahl zu ver-
anlassen. So besteht begründete Hoffnung, daß in
einigen Jahren do"rt wieder klöste«rliches Leben, ge-
weiht dem Dienste Gottes und der Wissenschaft, er-
blühen wird ähnlich jenen Zeiten, von denen die durch
Giesebire:cht rekonstruierte-n annales A1tahenses uns
Zeugnis geben.

Neue liturgische Dekrete.

1. Aussetzung des Allerheiligsten am Aller-
seelentag. Denk. 26. ;ke1oruariiJ1919. Findet am
Allerseele«ntage die· Aussetzung des Allerheiligsten zum
40stü"ndigen Gebet oder zur ewigen Anbetung statt,
dann soll 1. das feierliche Allerseelen-Requiem, damit
es am Ho-chaltare und in sch«warzen Gewändern zele-
briert werden kann, vor der expositio ssmi, oder
wenn nächtliche Anb-etung vorausgegangen ist, nach

der rep0sjtjo desselben gehalten werden. 2. Die stillen
Requiemmessen während der Aussetzung dürfen nur an
Seitenaltären und in violetten Gewändern gelesen
werden. Z. Die sonst erlaubte v0tjva solemnis de
ssmo fällt ganz aus.

2. «Begrä"bnis1nes"se an Allerseelen. Decr.
10. ianuarij 1919. Jst am Allerseelentage eine Be-
gräbnismesse zu halten, dann soll dieselbe, da der Tag
jetzt den Rang eines dupl. 1. Cl. erhalten hat, nicht
mit dem zweiten Formular (in die objtus) gelesen,
sondern es soll eines der drei Tagesformulare ge-
braucht und die. der Be-gräbnismesse eigene Oration
der Oration des Tagesformulars sub una con01usione
angeschlossen werden.

:-·3. Teilnahme an SakramIental-ien seitens
Ungetaufter (Katechumen.e:n) oder akatholischx«er
Christen. Decr. 8. martij 1.919. Die im Kanon 1149
ausgespro-chene Erlaubnis, die kirchlichen Benediktionen
auch Katechumenen und Akatholik"-en zuzuwenden, darf
auch auf die. öffentlichen und feierliche-n Weihungen
ausgedehnt werden, so daß die genannten Personen
auch an der Einäs-chierung sowie Austeilung von Kerzen
und Palmen teilnehmen könne-n1.

4. Benennung eines apostolischen Vikares
oder Präfekten im Meßkanon. Decr. 8. martii
1k)19. Trotzdem im Ka;non 294 ausgesprochen ist, daß
die apostolischen Vikare und Pr»äfekte«n in ihrem Juris-
diktionsb-ereich dieselben Re-ch-te genie-ß»en wie die resi-
diere«nden Bischöfe, ist do-chj der Name derselben im
M«eßkanon -nicht zu benennen. Da es sich- hier um
eine lex liturgica handelt, so bleibt nach Kanon 2 die
bisheri-ge die-sbezügli-che Bestimmung unverändert in
Kraft, und diese setzt fest, daß nur re«si-dierende Patri-
archen, Erzbi«schiöfe und Bischöfe dieses Vorre«ch.t ge-
nießen. Dana.ch ist z. B. der apostolisch-e Vikar im
Königreich Sa-ch-s en, der qu0ad ordinem hierarchicum
nur episcopus titularis ist, im Kanon nicht zu be-
nennen, es müssen vielmehr die Worte et Antistite
nostro dort ganz w-eg.bleiben.

5. Seligs-prechung der gottseligen römischen
Witwe IMa.ria Taigi. Decr. 9. martii 1919: Der
seit mehreren Jahren gefühsrte Beatifikationsproz«e.ß
der eh«rw-ürdige«n Dienerin Gottes Maria Taigi wird
ab«geschlos«se-n und die Abfassung des apostolischen Breve
über die demnächstige Veatifikationsfe-ier wird ange-
ordnet. Die Genannte war 1769 zu Siena geboren,
lebte dann in niedrigem Stande über 60 Jahre in
Rom als "Muster einer christli-chken Mutter und Gattin
und starb 1837. Der Trinitarierorde«n, dem sie als
Tertiarin an-gehörte, h-at den Prozeß. betrieben und
gefördert.



Propt·ium Germaniae.
Das Bis-tum Metz.

Das mittlere Moseltal war, als Gallien von den
Römern erobert ward, Sitz der keltischen Völkerschaft
der Mediomatrici, deren Hauptstadt Div0durum
(Götterburg) ein altes Kultzentrum war nnd nach
Beginn der fränkischen Herrschaft den aus dem alten
Stammna1uen verkürzten Namen Metis annahm und
Hauptstadt von Austrasien wurde. Jm 2. Jahrhundert
fchon hat hier w-ohl das Christentum Fuß gefaßt, die
von Paulus Diaconus im 8. Jahrhundert zusammen-
gestellte Bischofsliste, w-elsche die Metzer Bischöfe bis
auf die Apostelzeit hinaufführt, ist aber apokryph, nnd
ist als erster datierter Oberhirt der Metzer Diözese
He-Z-perus zu betrachten, der auf der Synode zu
Clermont 535 genannt wird. Einer alten Tradition
folgend hat jedoch selbst der reformierte Kalender
14 Bischöfe vor dem genannten aufgenommen und
feier-t im ganzen» 21 Heilige aus den Metzer Oberh«irten,
eine Zahl, die nur von der Nachbardiözese Trier er-
reicht, bzw. etwas übertroffen wird; daneben wird ein
eigenes Gedächtnis 0mnium ss. Episcop0rum
M(-tensium begangen, eine Feier, die sich in keiner,
auch der altberühmten deutsch.-en Diözesen wie«derfind-et.
Der Protoepisc0pus S. Clemens, der als Apostel-
schüler· genannt wird, ist durch· den ritus 2. classis
ausgezeichnet, drei werden als dup1icia mai0ra be-
gangen, der als Kirchenfürst und Staatsmann gleich-
hervorragende Arnulph, Stammvater des karn-
lin-gischen Hauses (Nr. 30), der h-l. Sigebald, Stifter
der Abteien Neuweiler und St. Avo-l-d (Nr. 38) und
Chrodegang (Nr. 39), der bekannte Reformator des
Mönchslebens, T 766. Sein Na«ch-folger Gundulph
schließt die Reihe der liturgis-ch- gsefeierten Ob-erhirte·n,
und nur der im 14. Jahrhundert fchon mit 18 Jahren
gestorbene selig-e Petrus von Luxemburg ist von
den späteren dazu getreten. -Aus dem austrasi«schen
Fürstengesch"lcchit leben im Kalender fort König Sigis-
b-ert aus dem 7. Jahrhundert, dessen Reliquien lange
Zeit in der Martinnskirche zu Metz verehrt wurden,
und Prinz Guibert aus dem 10. Jahrhundert, der
sich in das als geistiger M»ittelpu.ukt des Bistums
geltende Kloster Gorz«e z·urückzog. Die- Kathedrale zu
Metz war seit der ältesten Zeit dem heiligen Erz-
martyrer Stephanus geweiht, von dem darum
neben seinem Hauptfeste nach Weihenach;ten auch die
jnventi0 am 3. August mit auszeichne«nde1n Ritus
begangen wird. Als Patron von Lothringen wird
daneben der heilige Bifchof Nikolaus, als patron-1
agrj Metensis dichl. Martyrerjungfrau Barbara

verehrt. Aus der Diözese stammen und haben dort
zum Teil auch ihre Wirksamkeit entfaltet: T«rud-o
(«s 698), in M"etz, erz-o-gen, ein frommer bei ,Liittich
wirkender Priester (feine« Stiftung das oft genannte
St; Trsond), Aldrikn-s, Präzentor bei St. Stephan
und als Bifchof von Le Maus 857 gestorben; Eder
feeleneifrige Pfarrer von ?M«a·ttaincourt und Stifter
der Schulsch,western-Kongregatione.n, Petrus Fourier
(«s 1636), und der im Jub-i«lä;u,msjahre 1900 von
Leid XIII. beatifizierte Märtyrer aus der ostasiatischen
Mission, Augustinus Schoeffler (T 1851). Zwei
heilige Klostervorsteherinnen Glodesiudis aus dem.
7. und Waldrada aus dem 8. Jah-rh-undert haben
ebenfalls einen Platz im Kalender gefunden, der auch
das Andenken an -den deut·schen Papst Le«o IX. be-
wahrt, welcher bei einer seiner Reisen in Deutschland
die Basilika St. Arnulphe in M"etz weihte. Endlich ist
in die Bistumshauptstadt im 7. Jahrhundert der zu
Lyon gestorbene Märtyrer Livarius übertragen
worden, und erinnert sein noch heut gefeiertes Fest an
die «Jahrhunderte lang ihm gezollte Verehrung. Früher
zu Trier, später zu Vesan(;on als Suffragaubis-tum
gehörig, wurde Metz nach der Anglie-derung Von Loth-
ringen an Deutschland ex-emt und nimmt nach dem
letztb-ekannt gewordenen Bestände mit 922 Priestern
und 561000 Katholiken den 12. bzw. 15. Platz unter
den deutschen Spre«ngeln ein.

Hinweis.
Zahlreiche Anfragen aus dem Leserkreise geben

Veranlassung zu dem Hinweis, daß die Ordnung der
Patrozinienfeier d-er einzelnen Kirchen für die
schwierigeren Fälle dieses Jahr zum ersten Male im
Direktorium selbst S. 113�-«-119 angegeben ist. Ebenso
ist der Sonntag, auf welchen in gewissen Fällen die
äußere Feier für das Volk zu verlegen ist, im Direk-
torium genau bezeichnet. Das bei dem urspriingli-chen,
dies Jahr aber be«hin.derten Festsonntag am Rande
rechts stehende Datum ist der nach: den Rubriken zu-
treffende Sonntag der äußeren Feier, an welch-am die
Ablässe .gewonne·n werden und das feierliche Votivamt
zu h-alten ist.

Personal-Uacyricytcn.
Geftorbeu.

(J01tt�0e(1e1·ati0 l«atinn maj01·.
Am 23. April starb Herr Erzpriester Paul Unverricht in

Märzdorf. ·- Ausgenommen wurde Herr Pfarrer Ernst Klose in
Lähn.
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